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Die Risiken eines Philanthropen* 

Philanthropisches Handeln unter Berücksichtigung risikoethischer  
Entscheidungsansätze 

GEORG VON SCHNURBEIN** 

Philanthropisches Handeln bezweckt die Zustands- oder Verhaltensveränderung im 
Leben anderer Menschen. Trotz der altruistischen Grundhaltung kommt nicht zuletzt 
durch die aktuelle Diskussion um Wirkungsmessung und Professionalisierung in der 
Philanthropie die Frage auf, welche Konsequenzen eine Wohltat hat und inwiefern ein 
Philanthrop diese vorab zu berücksichtigen hat. Mit Hilfe von risikoethischen Ent-
scheidungsansätzen diskutiert der Beitrag Risiken für den Philanthropen und andere. 
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The Risks of a Philanthropist: Philanthropic Acts in the Light of Risk-
Ethical Decision Approaches

Philanthropic acts aim at a change in condition or habits in the life of others. The current debate on 
performance measurement and professionalization of the philanthropic sector leads - despite the altruis-
tic tenor of the acts – to the question, which consequences the beneficence has and to what extent a 
philanthropist has to take them into account in advance. Based on risk-ethical decision approaches 
this paper discusses several risks for the philanthropist and others. Practical examples and theoretical 
considerations are used to elaborate specific risks of philanthropy. Afterwards three elementary param-
eters are presented that a philanthropist may use in order to reduce the probability of the aforemen-
tioned risks. 
Keywords: Voluntariness, Common Public Interest, Philantropy, Risk-Ethics, Foundations 

1. Einleitung 
„Spending money intelligently is as difficult as earning it“ (Lowe 1998: 178). Dieser 
Ausspruch stammt von Bill Gates, der die grösste Stiftung der Welt ins Leben gerufen 
hat, die jährlich drei Mrd. US Dollar ausschüttet – mehr als alle 12.715 schweizeri-
schen Stiftungen gemeinsam. Ähnlich schreibt Aristoteles in der Nikomachischen 
Ethik (1985: 42): „Aber das Geld zu geben, wem man soll und wie viel man soll und 
wann und weswegen und wie, das ist nicht mehr jedermanns Sache und nicht leicht.“ 

________________________ 
*  Beitrag eingereicht am 05.09.2012, nach doppelt verdecktem Gutachterverfahren überarbeitete 

Fassung angenommen am 19.05.2013. 
**  Prof. Dr. Georg von Schnurbein, Centre for Philanthropy Studies (CEPS) Universität Basel, 

Peter Merian-Weg 6, CH-4051 Basel, Tel.: +41 61 267 34 63, Fax: +41 61 267 23 93, E-Mail: 
georg.vonschnurbein@unibas.ch, Forschungsschwerpunkte: Stiftungsmanagement, Non-Profit 
Governance, Non-Profit Management. 

https://doi.org/10.5771/1439-880X-2014-1-85 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 04.03.2026, 15:17:43. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/1439-880X-2014-1-85


86  

In beiden Aussagen wird deutlich, dass Philanthropie nicht nur angenehme Seiten hat, 
sondern dass die Handlung des Philanthropen ein Entscheidungsproblem ist. Wäh-
rend Bill Gates die Philanthropie auf eine Stufe mit wirtschaftlichem Handeln stellt, 
wo unternehmerisches Risiko in jede Entscheidung eingepreist wird, hebt Aristoteles 
die Verantwortung des Philanthropen hervor, seinem Handeln eine ausgewogene 
Entscheidungsfindung voranzustellen. 
Wenn es um die Risikoabschätzung altruistischen Handelns geht, wird gerne auf Peter 
Singer verwiesen. Singer formuliert im Zusammenhang der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit das folgende moralische Prinzip (1972: 241): „If it is in our 
power to prevent something bad from happening, without thereby sacrificing anything 
morally significant, we ought, morally, to do it.“ Als Beispiel beschreibt er die Situati-
on, dass ein Kind in einen Teich gefallen ist, an dem man gerade vorbeispaziert. Na-
türlich wird man in den Teich steigen und das Kind retten. Als Schaden trägt man 
dabei höchstens dreckige Kleider davon, während der Tod des Kindes eine tragische 
Folge wäre. Moralisch ist man also verpflichtet, altruistisch tätig zu werden, sofern 
keine eigenen lebenswichtigen Interessen beeinträchtigt werden. Leif Wenar entwick-
elt basierend auf diesem moralischen Prinzip die Donor’s Question (2010: 108): „How 
will each dollar I can give to aid, or each hour I can devote to campaigning for aid, 
affect the long-term well-being of people in other countries?” 
Die Frage wird ein Philanthrop kaum abschliessend beantworten können. Jedoch ist 
offensichtlich, dass die Frage auf keinen Fall mit guten Intentionen allein beantwortet 
werden kann. Vielmehr geht es bei der Frage um Kausalitäten und Wirkungen (vgl. 
von Schnurbein 2007). Spätestens, seitdem Philanthropie mit den Management-
Methoden der Venture Capitalists beschrieben wird, rückt die Frage nach den Folgen 
und der Wirkung der Wohltat in den Vordergrund (vgl. Hoelscher et al. 2010). Damit 
verbunden werden auch negative Konsequenzen und die Verantwortung der Philanth-
ropen thematisiert (vgl. Edwards 2008). Einen Philanthropen erwartet als Gegenleis-
tung nicht mehr nur Dankbarkeit, sondern auch die Frage, ob er an seine Wohltätig-
keit die gleichen Massstäbe gelegt hat wie beispielsweise an seine unternehmerische 
Tätigkeit. Es stellt sich zudem die Frage, welches Wagnis („venture“) der Philanthrop 
für sich oder für andere durch seine gemeinnützige Handlung eingeht. 
Dieser Beitrag hat zum Ziel, Risiken eines philanthropisch Handelnden für sich und 
andere auf der Grundlage risikoethischer Entscheidungsansätze zu diskutieren. Der 
Rückgriff auf die Risikoethik als theoretischer Rahmen erfolgt, da es sich beim phi-
lanthropischen Handeln um eine Entscheidung unter Unsicherheit dreht, die Konse-
quenzen für den Philanthropen wie für andere Menschen nach sich zieht. Zudem stellt 
sich gerade durch die Ökonomisierung der Philanthropie die Frage nach der Zure-
chenbarkeit von Folgeentwicklungen.  
Im Folgenden wird zunächst der Begriff der Philanthropie näher beschrieben. An-
schliessend werden die Grundzüge der Risikoethik vorgestellt. Darauf aufbauend wer-
den die Risiken eines Philanthropen für sich und für andere mit Hilfe realer Beispiele 
diskutiert. Abschliessend wird aufgezeigt, welche Stellschrauben ein Philanthrop hat, 
um die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Risiken zu minimieren.  
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2. Zum modernen Verständnis der Philanthropie 
Philanthropie weist eine lange Entwicklungsgeschichte auf, in deren Verlauf sich die 
Bedeutung des Begriffes oftmals geändert hat (vgl. Brink 2009). Aber was bedeutet 
Philanthropie heute? Dazu ein anschauliches Beispiel aus der Schweiz (vgl. von 
Schnurbein/Bethmann 2010): Am 24. Januar 2010 wurde im Auktionshaus Bonhams 
in Paris ein Haufen Schrott für 260.500 Euro ersteigert. Es handelte sich um die Über-
reste eines Bugatti Brescia Typ 22, der mehr als 70 Jahre auf dem Grund des Lago 
Maggiore gelegen hatte. Der Bieter des Schrottautos, ein Niederländer, hat das Auto 
für ein amerikanisches Museum ersteigert, wo es in Zukunft ausgestellt werden soll. 
Neben der interessanten Geschichte, wie der Wagen auf dem Seegrund gelandet war, 
hatte insbesondere der Grund der Bergung Auswirkungen auf die unglaubliche Höhe 
des Gebots: Den Bugatti hatten die Mitglieder des Tauchclubs von Ascona 2009 ge-
borgen, um mit dem Erlös der Versteigerung die Stiftung „Damiano Tamagni“ zu 
unterstützen. Damiano Tamagni war Mitglied des Tauchclubs und wurde 2008 von 
Jugendlichen auf der Strasse derart heftig zusammengeschlagen, dass er an seinen 
Verletzungen starb. Die Stiftung wurde von Damianos Eltern gegründet, setzt sich für 
die Prävention von Jugendgewalt ein und unterstützt betroffene Familien. 
In dieser kurzen Geschichte wird die Vielfalt der Philanthropie deutlich: Stiften (El-
tern des Opfers), Mäzenatentum (Bieter), Geldspenden (Auktionsgebot an die Stif-
tung), Zeitspenden (Taucher) und Sachspenden (Bugatti). Philanthropische Aktivitä-
ten geschehen selten unabhängig, sondern sind miteinander verbunden, bedürfen 
einander oder eine führt zur anderen. Geldspenden oder Stiftungsmittel alleine kön-
nen keine gesellschaftliche Veränderung bewirken, wenn es nicht gleichzeitig Freiwilli-
ge und Ehrenamtliche gibt, die sich für die Sache einsetzen. Umgekehrt stossen Initia-
tiven und soziale Bewegungen schnell an strukturelle Grenzen, wenn die notwendige 
finanzielle Unterstützung ausbleibt. Philanthropie steht daher in einem grösseren ge-
sellschaftlichen Zusammenhang und ist Ausdruck einer besonderen Verantwortungs-
übernahme gegenüber der Gesellschaft, die auf Freiwilligkeit beruht (vgl. Lauter-
bach/Ströing 2012). Daly (2012) verdeutlicht in einer umfassenden Literaturanalyse, 
das Philanthropie die Kriterien eines „essentially contested concepts“ erfüllt, da es 
sehr viele unterschiedliche Verständnisweisen gibt. In Anlehnung an Höffe (1989) 
lässt sie sich als problematische Verantwortung bezeichnen, da philanthropisches 
Engagement nicht im Sinne eines ‚bonum facere‘ legitimiert werden muss (vgl. Brink 
2009). Vielmehr ist es eine Verantwortung hinsichtlich angestrebter Zustände, welche 
die Konsequenz einer Risikosituation sein können. Diesem Beitrag wird das amerika-
nisch geprägte Konzept der Philanthropie zugrunde gelegt, das auch in Europa zu-
nehmende Akzeptanz findet (vgl. Adloff 2010). Danach wird Philanthropie weniger 
als Verhalten oder Charaktereigenschaft verstanden, sondern vielmehr als ein Set von 
Handlungen (actions) (vgl. Payton/Moody 2008). Dies schliesst verschiedenste Begrif-
fe wie Mäzenatentum, Spenden, Ehrenamt oder bürgerschaftliches Engagement mit 
ein. Sievers (2010: 12) bezeichnet Philanthropie daher als „allocation of private re-
sources to important public needs…“. Aus diesem umfassenden Verständnis leitet 
sich die folgende Definition ab (von Schnurbein/Bethmann 2010): „Philanthropie 
umfasst jede private freiwillige Handlung für einen gemeinnützigen Zweck.“ Wesentli-
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che Inhalte der Philanthropie sind demnach die Freiwilligkeit des Handelnden und die 
Orientierung am Gemeinwohl. 
Freiwilligkeit des Handelnden bedeutet im Sinne von John Rawls (1971), dass er nach 
eigenen Prinzipien handelt bzw. nur solche Einschränkungen bestehen, deren Be-
gründung er akzeptiert. Daraus leitet sich insbesondere die Kondition ab, dass der 
philanthropischen Handlung kein unmittelbarer Anspruch eines Empfängers gegen-
übersteht (vgl. Brink 2009). Freiwilligkeit geht im Kern davon aus, dass es keinen ex-
ternen Druck zu handeln gibt. Jedoch bestehen neben gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen durchaus gesellschaftliche Normen, die philanthropisches Handeln beeinflussen 
können. Lauterbach/Ströing (2012) verweisen dabei insbesondere auf Faktoren wie 
Reichtum, Religiosität, Familienstand und Demographie. Im Kontext der aktuellen 
Debatte zur Professionalisierung von Zivilgesellschaft und Philanthropie bedeutet die 
Freiwilligkeit aber auch, dass es keine Eintrittsbarrieren gibt, weder finanzieller Art, 
noch im Sinne einer fachlichen Eignung (vgl. Wuffli/Kirchschläger 2010).  
Das Gemeinwohl wird hier dem Begriff der Gemeinnützigkeit vorgezogen, da letzte-
rer oftmals steuerrechtlich belegt ist und ein dementsprechend enges Verständnis 
vermittelt, das an den Kriterien des Allgemeininteresses und der Uneigennützigkeit, 
d.h. dem Fehlen eines Selbstzwecks, orientiert ist (vgl. Sprecher/von Salis-Lütolf 
1999). Im Wesentlichen bedeutet die Orientierung am Gemeinwohl, dass der Nutzen 
und Vorteil des Einzelnen hinter die Wohlfahrt einer grösseren Gemeinschaft zurück-
tritt.1 Wenn sich aus der Freiwilligkeit ergibt, dass kein normativ-ethischer Anspruch 
auf eine philanthropische Pflicht geltend gemacht werden kann, dann ergibt sich aus 
der Gemeinwohlorientierung, dass die Empfänger diese Hilfe überhaupt in Anspruch 
nehmen wollen. 
Aus ethischer Perspektive ist Philanthropie daher keine unbedingte Pflicht, sondern 
unterliegt eher einem Nicht-Schadensgebot, das insbesondere andere Menschen be-
trifft (vgl. Brink 2009). Mit der Vermeidung von Schaden für sich und andere lässt 
sich auch der nachfolgende Bezug zu den Entscheidungstheorien der Risikoethik er-
klären. 

3. Risikoethische Bewertung philanthropischen Handelns 
Oftmals ist Philanthropie – und insbesondere die finanzielle Spende – eine Folge von 
Wohlstand und Überfluss. So werden Stiftungen auch als Überfluss der Unternehmer-
tätigkeit bezeichnet (vgl. Allgäuer 2008). Obwohl Philanthropie dem Überfluss ent-
springt, gilt dennoch auch hier das ökonomische Prinzip der knappen Ressourcen. 
Denn trotz aller Grosszügigkeit reichen die philanthropischen Ressourcen meist nicht 
aus, um die Zwecke abschliessend zu erfüllen, denen sie zugesprochen wurden. In der 
Schweiz beispielsweise werden jährlich private Spenden in Höhe von ca. drei Mrd. 
Schweizer Franken von Privatpersonen, Unternehmen und Stiftungen geleistet (vgl. 
von Schnurbein/Bethmann 2010). Im Vergleich zum Staatsbudget für Soziales, Kul-
tur, Bildung und Forschung, Umweltschutz und Entwicklungshilfe ist dies nur ein 
Tropfen auf den heissen Stein: Allein das Bundesbudget (ohne Kantone und Gemein-
den) umfasst zu diesen Aufgaben mehr als 30 Mrd. Schweizer Franken pro Jahr. Dar-
________________________ 
1  Für eine ausführliche Diskussion zur Kritik am Begriff des Gemeinwohls vgl. Offe (2002). 
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aus folgt, dass Philanthropen beim Einsatz ihrer Mittel Allokationsentscheide treffen 
müssen. 

3.1 Grundlagen der Risikoethik 
Im weiten Begriffsverständnis ist Risiko nicht prinzipiell negativ, sondern umfasst 
auch positive Ereignisse, die man gemeinhin als Chancen bezeichnet. Nach dem Mot-
to „wer wagt, gewinnt“ wird Risiko hier mit unternehmerischer Innovation in Verbin-
dung gebracht (vgl. Rath 2008). Erst in einem engeren Begriffsverständnis bezeichnet 
Risiko die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Schaden für sich oder andere als Folge 
eines Ereignisses (z.B. Erdbeben) oder einer Handlung (z.B. Bungee-Sprung) eintritt. 
Zunächst einmal reflektiert Risiko etwas, das noch nicht eingetreten ist. Die mögli-
chen Konsequenzen riskanter Entscheidungen ergeben sich erst zu einem späteren 
Zeitpunkt. Generell unterschätzen wir Risiken, die wir freiwillig eingehen (z.B. Rau-
chen), und überschätzen das Risiko unbekannter oder ungewisser Ereignisse (z.B. 
Flugzeugabsturz) (vgl. Nida-Rümelin 1996). Die zentralen Faktoren des Risikos sind 
die Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens und die Konsequenz, d.h. das Schadens-
ausmass (vgl. Rippe et al. 2006). Erst die Multiplikation der beiden Faktoren lässt eine 
Aussage über das Risiko zu. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreuzfahrtschiff eine 
italienische Insel auf der falschen Seite passiert und rammt, ist gering, das Schadens-
ausmass aber sehr hoch. Im Vergleich dazu ist die Eintrittswahrscheinlichkeit eines 
Autounfalls eindeutig höher, das Schadensausmass aber deutlich geringer. Die Konse-
quenzen eines Risikos können – abhängig von der Beurteilung des Individuums – 
positiv oder negativ sein. Darüber hinaus betreffen sie oftmals nicht nur den Risi-
kourheber, sondern auch andere Individuen (vgl. Rath 2008). Die Risikoethik beschäf-
tigt sich nun mit der Beurteilung von Situationen, in denen Personen durch ein Ereig-
nis oder eine Handlung sich oder anderen einen Schaden zufügen. Dabei sind drei 
Situationen denkbar (vgl. Bachmann/Rippe 2008): 
(1) Ein Individuum setzt sich selbst einem Risiko aus oder tut nichts dagegen, die-

ses Risiko zu minimieren, 
(2) Ein Individuum trägt dazu bei, andere vor Schaden zu bewahren, und 
(3) Ein Individuum setzt andere einem Risiko aus, wobei es sich um ein direktes 

Risiko (reine Risikoübertragung) oder um ein Risiko aus einer Schädigung her-
aus handeln kann (unreine Risikoübertragung) (vgl. Thomson 1985). 

Die letzte Situation ist aus Sicht der Risikoethik die bedeutsamste und findet dement-
sprechend in der Literatur die grösste Aufmerksamkeit (vgl. Thomson 1985; Rath 
2008). Die moralische Überprüfung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schaden 
geschieht dabei immer, bevor die Situation wirklich eingetreten ist. Deshalb ist die 
Risikoethik eine ex-ante-Ethik, und Risikoabwägungen werden in Unkenntnis der 
tatsächlichen Folgen getroffen. Dies schliesst nachträgliche Beurteilungen aus: Ein 
zulässiges Risiko bleibt auch dann zulässig, wenn ein Schaden eintritt. Umgekehrt 
bleibt ein unzulässiges Risiko auch dann unzulässig, wenn kein Schaden eintritt. Damit 
wird aus Sicht der Risikoethik auch die Frage obsolet, ob sich eine Kausalität zwischen 
Ursache, Wirkung und Schaden nachträglich überhaupt herstellen lässt. 
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Zur Bewertung der Risiko-Situationen nach ethischen Prinzipien werden vor allem 
drei Entscheidungstheorien diskutiert (vgl. Rath 2008): Bayes-Kriterium, Maximin-
Prinzip und Kriterium der Zustimmung.  
Harsanyi (1977) entwickelte die bayesianische Entscheidungstheorie auf utlilitaristi-
schen Grundsätzen, insbesondere der Beförderung des Glücks und dem Nützlich-
keitsprinzip. Beides folgt einem Maximierungsprinzip, wonach eine Handlung als 
moralisch richtig einzuschätzen ist, wenn das zu maximierende Gut tendenziell gestei-
gert wird (oder entgegengesetzt). In der bayesianischen Entscheidungstheorie wird 
„Glück“ verstanden als Präferenzen, die Individuen gemäss ihrer eigenen Nutzener-
wartungen festlegen (vgl. Rath 2008). Daher lautet das Bayes-Kriterium: Maximiere den 
(subjektiven) Erwartungswert der Folgen deines Tuns, wobei der Erwartungswert das Produkt aus 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmass ist.  
Das Maximin-Prinzip beruht auf dem Gerechtigkeitsverständnis von Rawls und be-
zweckt primär die Berücksichtigung des am wenigsten begünstigten Individuums einer 
Gemeinschaft sowie die Vermeidung des grössten Schadens (worst case) (vgl. Rawls 
1971). Dementsprechend liegt dem Maximin-Prinzip ein verantwortungstheoretischer 
Ansatz zugrunde, der vor allem bei Unsicherheit und Ungewissheit zur Anwendung 
kommt (vgl. Rath 2008). Grundsätzlich sind Ungleichheiten nur dann gerechtfertigt, 
wenn sie für alle vorteilhaft sind. Daher liegt der besondere Fokus dieses Prinzips auf 
den am schlechtesten gestellten Individuen und die möglichen Alternativen werden 
nach ihren Konsequenzen für diese in ordinalen Nutzenreihen geordnet. Das Maxi-
min-Kriterium ordnet die Handlungsoptionen also nach ihren schlechtestmöglichen 
Ergebnissen: man soll diejenige wählen, deren schlechtestmögliches Ergebnis besser 
ist als das jeder anderen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird aufgrund der vorhande-
nen Ungewissheit nicht zu einem Entscheidungskriterium gemacht. Demnach lautet 
das Maximin-Prinzip: Maximiere den minimalen Nutzen bzw. im Umkehrschluss vermeide den 
maximalen Schaden.  
Das Kriterium der Zustimmung schliesslich bezieht die Autonomie der Betroffenen 
mit ein: Individuen haben das Recht, nicht auf bestimmte Weisen behandelt zu werden (etwa: ge-
schädigt zu werden), ausser sie haben dem zugestimmt (vgl. Rath 2008). Gemäss diesem Krite-
rium darf eine Person einem bestimmten Risiko nicht ausgesetzt werden, solange sie 
nicht zustimmt, selbst wenn alle Experten der festen Überzeugung sind, dass es ihr 
anschliessend besser gehen wird. Im Gegensatz zu den beiden vorangestellten Ansät-
zen konzentriert sich das Zustimmungskriterium nicht auf die Entscheidungssituation 
sondern verfolgt einen prozessualen Ansatz, der Risikobewertung, -management und -
information umfasst (vgl. EU-Kommission 2000).  

3.2 Anwendung der risikoethischen Entscheidungsprinzipien auf die Phi-
lanthropie 

Philanthropie wurde eingangs in einem breiten und handlungsbezogenen Verständnis 
definiert. Für die weitere Diskussion soll diese Perspektive auf die Philanthropie ver-
mögender Personen fokussiert werden, um die Komplexität der Betrachtung zu ver-
ringern. Diese „Elitenphilanthropie“ gewinnt gerade in den Sozialwissenschaften an 
Aufmerksamkeit und ist gleichzeitig ein wirtschaftlicher Wachstumsmarkt (vgl. Adloff 
2010). Adloff und Sigmund (2005) bezeichnen Elitenphilanthropie als Form des Ge-
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bens im Mauss’schen Sinn als agonal, da sich die Gabe zu einem Wettstreit um Presti-
gegewinn entwickelt. Ostrower (1997: 32) führt auf Grundlage einer qualitativen Stud-
ie aus, dass „among elites, involvement with organizations is often tied to (…) social 
networks in which the donor participates“. Die Philanthropie der Eliten ist daher auch 
eine Handlung um Anerkennung innerhalb der eigenen sozialen Schicht. Diese spezi-
fische Konstellation der Elitenphilanthropie macht sie für eine risikoethische Analyse 
besonders interessant, da sowohl Risiken für die eigene Person als auch für andere in 
die Betrachtung miteinfliessen. Philanthropie zum Gegenstand risikoethischer Überle-
gungen zu machen, ist darüber hinaus aus mehreren Gründen zulässig, auch wenn 
Philanthropie primär Gutes bewirken will. Erstens wurde bereits argumentiert, dass 
Philanthropie zwar freiwillig und damit keine unbedingte Pflicht ist, aber zumindest 
ein Gebot besteht, anderen dadurch keinen Schaden zuzufügen. Zweitens führt die 
Gemeinwohlorientierung zwangsläufig zu einem Eingriff in das Leben anderer Indivi-
duen, deren Einwilligung dazu vorab nicht immer eingeholt wird. Drittens nehmen 
Philanthropen und Stiftungen gerne für sich in Anspruch, soziale Innovatoren zu sein, 
was eine gewisse Risikobereitschaft impliziert (vgl. von Schnurbein 2007). Zuletzt 
fehlt in der bestehenden Literatur eine risikospezifische Analyse der Philanthropie. 
Dem gegenüber steht eine wachsende Anzahl an Studien zu Motiven für Philanthro-
pie. In Studien zu Motiven von Stifterpersonen in Deutschland und der Schweiz bei-
spielsweise wurden am häufigsten Verantwortungsbewusstsein, der Wunsch etwas zu 
verändern oder die Bekämpfung eines konkreten Problems erwähnt (vgl. Hel-
mig/Hunziker 2006; Timmer 2005). Darüber hinaus spielen auch selbstbezogene Mo-
tive wie ein eigenes Denkmal zu setzen oder den Nachlass zu regeln eine – wenn auch 
untergeordnete – Rolle. Der Steuerabzug spielt für Philanthropen kaum eine Rolle in 
ihrer Entscheidung zu spenden. Dies belegen nicht nur die Umfragen bei Stifterper-
sonen, sondern auch Vergleiche zwischen schweizerischen Kantonen mit unterschied-
lich hohen Steuerabzügen (vgl. von Schnurbein 2010). 
Die folgenden Ausführungen haben einen utilitaristischen bzw. konsequenzialistischen 
Bezugsrahmen, d.h. die Richtigkeit der Handlung wird ausschliesslich aufgrund ihrer 
Folgen beurteilt. Ein Individuum muss demnach immer die Handlungsmöglichkeit 
mit den am wenigsten schädlichen Folgen wählen. Daher hat ein Philanthrop die mo-
ralische Verpflichtung, die Folgen seiner Handlung für alle Betroffenen zu prüfen – 
womit wir zur Frage nach den Risiken der Philanthropie kommen. 

4. Risiken für Philanthropen und ihre Destinatäre 
Aus dem Engagement eines Philanthropen entstehen Risiken für ihn selbst, aber auch 
für andere. Im Fokus der nachfolgenden Ausführungen stehen Beispiele monetärer 
Philanthropie, sei es nun durch die Gründung einer Stiftung oder eine direkte Geld-
spende. Aufgrund einer fehlenden wissenschaftlichen Grundlage zu den Risiken eines 
Philanthropen wurde die nachfolgende Auswahl aus der bestehenden Literatur zu den 
Motiven abgeleitet. Beispielsweise lässt sich aus der mangelnden Bereitschaft zur 
Transparenz in der Elitenphilanthropie (vgl. Adloff 2010) ein Risiko der öffentlichen 
Exponierung ableiten. Dem Wunsch, etwas zu verändern steht das Risiko gegenüber, 
die Lebenssituation anderer Menschen zu verändern, dem Verantwortungsbewusstsein 
die Gefahr der Simplifizierung, der Bekämpfung eines konkreten Problems das Risiko 
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der Nichtberücksichtigung und schliesslich dem Wunsch nach einer eigenen Organisa-
tion die Gefahr der gesellschaftlichen Fehlallokation. Das Risiko des Vermögensver-
lustes wird im Anschluss aus dem empirischen Beleg des Zusammenhangs zwischen 
Börsenentwicklung und Stiftungsgründungen abgeleitet. Die Auswahl der nachfolgend 
diskutierten Risiken leitet sich also aus den wichtigsten Beweggründen für philanthro-
pische Aktivitäten ab und stellt daher keinen abschliessenden Katalog dar. Zunächst 
werden die Risiken beschrieben, die den Philanthropen selbst betreffen und keine 
Externalitäten zur Folge haben. Dazu zählen vor allem der Vermögensverlust und die 
öffentlichen Exponierung. 

4.1 Risiken des Philanthropen (ohne Externalitäten) 

4.1.1 Risiko des Vermögensverlustes 
Insbesondere bei der Gründung einer Stiftung gibt ein Philanthrop einen substanziel-
len Teil seines privaten Vermögens preis. Gemäss Schweizer Recht veräussert der 
Stifter sein Vermögen an die Stiftung und verwirkt damit jegliches Rückholungsrecht 
(vgl. Sprecher/Salis-Lütolf 1999). Wie schwer diese Veräusserung fällt, kann man 
feststellen, wenn man Stifter über „ihre“ Stiftung reden hört. Ebenso zeugt die 
‚Giving Pledge‘ von Bill Gates und Warren Buffet von Grosszügigkeit, bei der sich 
Superreiche verpflichten, mind. 50 Prozent ihres Vermögens zu Lebzeiten oder nach 
dem Tod zu spenden. Aber der lange Zeitraum der Umsetzung verdeutlicht, dass sich 
auch diese Menschen nicht ohne Weiteres von ihrem Eigentum trennen wollen. So 
verwundert es auch nicht, dass es eine hohe Korrelation im Verlauf des SMI-Indexes 
und der Anzahl an Stiftungsgründungen gibt (Eckhardt et al. 2011). In den letzten 
zwanzig Jahren sind die Stiftungsgründungen leicht verzögert der Entwicklung der 
Börsen gefolgt. In guten Zeiten sind die Menschen folglich eher bereit, ihr Vermögen 
zu veräussern, als in Zeiten unsicherer Entwicklung.  
Entscheidet sich also ein Individuum zur Philanthropie, dann setzt es sich daher stär-
ker dem Risiko aus, den eigenen Lebensstandard nicht mehr halten zu können oder 
zumindest Einbussen im Lebensstandard hinnehmen zu müssen.  

4.1.2 Risiko der öffentlichen Exponierung 
Philanthropie ist immer mit einer bestimmten Werthaltung verbunden (vgl. Pay-
ton/Moody 2008). Spender und Stifter geben ihr Geld für Zwecke, die ihnen am Her-
zen liegen (vgl. Timmer 2005). Die häufigste – und geringste – Folge der öffentlichen 
Exponierung ist ein Anstieg an Anfragen und Bittgesuchen, die öffentlich bekannte 
Philanthropen erreichen. Weitaus schwerwiegender hingegen ist die öffentliche Ver-
bindung der eigenen Person mit einem Thema. Nun gibt es Zwecke, die dem gesell-
schaftlichen Mainstream entsprechen und sich einer kognitiven Legitimität erfreuen 
(vgl. Suchman 1995), wie beispielsweise Krebsforschung oder Umweltschutz. Aber es 
gibt durchaus Zwecke, die weniger breite Zustimmung finden und deren Unterstüt-
zung den Philanthropen zwingt, sich selbst zu positionieren und zu exponieren. Wer 
sich heutzutage beispielsweise für den Schutz des ungeborenen Lebens oder für Gen-
technologie einsetzt, kann davon ausgehen, dass sein Engagement Diskussionen oder 
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gar Missfallen auslöst. Gerade das Risiko der öffentlichen Exponierung führt dazu, 
dass es viele Philanthropen vorziehen, lieber im Hintergrund zu agieren. 

4.1.3 Diskussion der Risiken ohne Externalitäten 
Die beiden genannten Risiken lassen sich entweder mit Hilfe des Bayes-Kriteriums 
oder des Maximin-Prinzips bewerten. Der Philanthrop kann entweder den eigenen 
subjektiven Erwartungswert optimieren und beispielsweise abwägen, wie viel von 
seinem Vermögen er jetzt spenden kann, ohne dabei bis zu seinem Lebensende Ein-
bussen im eigenen Lebensstil befürchten zu müssen. Oder er kann sich nach dem 
Maximin-Prinzip überlegen, wie er die öffentliche Exponierung möglichst reduzieren 
kann, ohne vom anvisierten Zweck abrücken zu müssen. Während diese Risikoabwä-
gungen noch überschaubar sind und vor allem vom Philanthropen freiwillig eingegan-
gen werden, trifft dies auf die Beurteilung der Risikokonsequenzen für andere nicht 
unbedingt zu. 

4.2 Risiken für andere (mit Externalitäten) 
Je nach Umfang und Art der philanthropischen Aktivität lassen sich viele Risiken für 
andere definieren. Deshalb werden im Folgenden nur einige wenige, allgemein zutref-
fende Risiken diskutiert. Es sind dies die Veränderung der Lebenssituation, das Risiko 
der Simplifizierung, das Risiko der Nichtberücksichtigung und schliesslich das Risiko 
der gesellschaftlichen Fehlallokation. 

4.2.1 Veränderung der Lebenssituation 
Die primäre Zielsetzung und Konsequenz philanthropischer Aktivitäten ist die Ver-
haltens- und Zustandsveränderung bei den Leistungsempfängern (vgl. von Schnur-
bein/Timmer 2010). Am deutlichsten wird dies ausgedrückt durch die Idee der „Hilfe 
zur Selbsthilfe“, welches bereits das philanthropische Engagement von Andrew Car-
negie vor hundert Jahren prägte. Aus der Überzeugung heraus, dass Menschen durch 
Wissen zu einem besseren Lebensstandard kommen, hat er in ganz Amerika Biblio-
theken bauen lassen und dadurch Zugang zu Wissen geschaffen (vgl. Krimphove 
2010). Unbestritten liegt die grosse Anziehungskraft der Philanthropie in der Chance – 
ganz im Sinn von Singers Prinzip – mit dem, was man entbehren kann, das Leben 
anderer nachhaltig zum Besseren zu verändern. Insbesondere Beispiele aus der Ent-
wicklungszusammenarbeit lassen aber den Schluss zu, dass eine risikoethische Abwä-
gung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmass ex ante oftmals zu einem 
besseren Mitteleinsatz geführt hätte. 
Die Problematik ergibt sich aus einer Entwicklung, die Ostrander (2007) als ‚donor-
controlled philanthropy‘ beschreibt. „When donors are encouraged and enabled in 
giving more and more specific directives about their gifts, then recipients have less 
and less to say about how best to use these needed resources“ (Ostrander 2007: 359). 
Am Beispiel von Malawis Gesundheitswesen lassen sich die Folgen einer vornehmlich 
extern determinierten Philanthropie nachvollziehen. In den Jahren 2003 bis 2007 hat 
die Gesundheitsbehörde des Landes 64 Prozent der staatlich beschäftigten Kranken-
schwestern und 85 Prozent der Ärzte im staatlichen Gesundheitswesen verloren. Die 
meisten von ihnen waren zu einer der gut 1000 international geführten NGOs ge-
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wechselt, die in Malawi oder anderen Ländern aktiv waren und – dank Spenden – 
bessere Löhne zahlten (SADOCC 2007). Geht man davon aus, dass dieselben NGOs 
zur Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner Malawis aktiv sind, dann stellt 
sich die Situation nach Thomson (1985) als eine unreine Risikoaussetzung dar, da die 
Einwohner Malawis einerseits nicht von dem durch ihren Staat ausgebildeten Pflege-
personal profitieren, sondern zudem noch Gefahr laufen, durch den Ärztemangel eine 
ungenügende Behandlung zu erhalten.  

4.2.2 Risiko der Simplifizierung 
Singers Prinzip, anderen zu helfen, wenn man selbst dabei keine moralisch unvertret-
bare Einschränkung hinnehmen muss, ist ebenso einleuchtend wie schwierig umzu-
setzen. Die Komplexität der Probleme der Bedürftigen umfassend zu verstehen, über-
steigt in aller Regel das Vorstellungsvermögen der Wohlhabenden. Daraus resultiert 
ein Risiko der Simplifizierung – und dies nicht nur in der Entwicklungszusammenar-
beit –, das guten Intentionen schlechte Ergebnisse folgen lässt. Und so geraten oft-
mals gut gemeinte Projekte in eine Schieflage. Wie schwer es ist, gesellschaftliche Ver-
änderungen bei Einzelnen zu erreichen, zeigt ein prominentes Beispiel aus Chicago 
(vgl. Frumkin 2006). Dort hatte die bekannte Talkshowmoderatorin Oprah Winfrey 
die Idee, einhundert Familien dauerhaft aus öffentlichen Heimen und staatlicher Not-
hilfe in eine private Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu begleiten. Das Pro-
gramm „Families for a better life“ umfasste 1,3 Mio US Dollar. Für das grossangelegte 
Programm haben sich 30.000 Familien beworben, 4.000 erfüllten die Förderbedingun-
gen, 1.600 Familien reichten schliesslich eine formelle Bewerbung ein. Zwei Jahre 
später waren es genau sieben Familien, die jeweils eine Förderung von ca. 180.000 US 
Dollar erhalten hatten. Von diesen brachen zwei das Programm ab, und nur drei 
schafften es, auf Dauer aus öffentlichen Heimen auszuziehen, zwei Eltern fanden 
einen Job. Auch wenn man in diesem Fall nicht von einem Schaden sprechen kann, so 
wurde dennoch der ex ante fest gesetzte Erwartungswert von einhundert Familien 
weit verfehlt. Es stellt sich die Frage, ob die Initiatorin das Programm auch gestartet 
hätte, wenn eine risikoethische Abwägung ex ante (z.B. nach dem Bayes-Kriterium) 
das tatsächlich realisierte Ergebnis aufgedeckt hätte. 

4.2.3 Risiko der Zurückweisung und Nicht-Berücksichtigung 
Ein weiteres Risiko der Philanthropie aus dem ein Schaden für andere entstehen kann, 
sind Zurückweisung und Nicht-Berücksichtigung. Philanthropie hat keinen Anspruch 
auf Gerechtigkeit. Die Destinatäre einer Stiftung haben keinen rechtlichen Anspruch 
auf eine Zuwendung (vgl. Sprecher/von Salis-Lütolf 1999). So lange der Stiftungsrat 
im Rahmen des Stiftungszwecks agiert und Mittel ausschüttet, wird keine Aufsichtsbe-
schwerde Erfolg haben. Während staatliche Förderstellen wie beispielsweise staatliche 
Lotteriegesellschaften für ihre Entscheidungen gegebenenfalls nachweisen müssen, 
dass die Bevorzugung des einen Projektes vor dem anderen richtig war im Sinne der 
Förderrichtlinien, besteht für Stiftungsräte und Philanthropen keine solche Nachweis-
pflicht. Diese Chance zur Willkür fördert das Innovationspotential, birgt aber auch 
das Risiko, Frustration zu schaffen. Da viele Stiftungen und Philanthropen ihre För-
derkriterien nicht publizieren, sind Gesuche häufig von vornherein unzulässig oder 
formal unvollständig. Hier wird ein Dilemma für den Philanthropen deutlich: Die 
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Minimierung seines eigenen Risikos der Exponierung (z.B. durch Nicht-
Kommunikation) erhöht das Risiko der Zurückweisung für die Destinatäre. 
Die neuen Formen der Philanthropie erhöhen dieses Risiko für die Destinatäre noch-
mals. Ostrander (2007) kritisiert die aktuelle Entwicklung, durch die Geldgeber immer 
mehr Kontrolle in der Spender-Empfänger Beziehung gewinnen, z.B. durch Exklusiv-
verträge, Berater und Intermediäre, und neue Formen wie Soziale Investitionen oder 
Venture Philanthropy. Venture Philanthropen wählen ihre Projekte sehr spezifisch und 
prüfen die Projekte oder Organisationen vor der Förderzusage auf Herz und Nieren 
(vgl. Hoelscher et al. 2010). Aufgrund dieser rigiden Due Dilligence-Prozesse entsteht eine 
sehr hohe Ausschussquote. In einer Fallstudie über die deutsche Venture Philanthropy-
Organisation BonVenture wird deutlich, dass gerade einmal 13,8 Prozent der Anfragen 
den Due Dilligence-Prozess überstehen und letztendlich nur 0,9 Prozent der Anfragen 
auch zu einem Investment geführt haben (vgl. Heister 2010). Dabei stellt sich die Fra-
ge, wie die geweckten Hoffnungen der geprüften Projekte zu bewerten sind und wer 
bei Venture Philanthropy letztendlich das Wagnis eingeht.  
Aus risikoethischer Perspektive lässt sich argumentieren, dass Venture Philanthropen 
für sich in Anspruch nehmen können, dass sie nicht ohne die Zustimmung der Be-
troffenen aktiviert werden (Zustimmungskriterium). Wie die Ausführungen jedoch 
zeigen, muss ein Philanthrop nicht nur die Folgen seines Handelns für die Destinatäre 
bedenken, sondern er ist aus moralisch-ethischer Sichtweise auch verpflichtet, die 
Konsequenzen für jene zu berücksichtigen, die negative Entscheide erhalten.  

4.2.4 Risiko der gesellschaftlichen Fehlallokation 
Das letzte Risiko mit Externalitäten betrifft weniger die Destinatäre und Leistungs-
empfänger philanthropischer Leistungen, sondern vielmehr die Gesellschaft als Gan-
zes. Insbesondere aus etatistischer Perspektive wird der Philanthropie vorgeworfen, 
dass durch sie dem Staat Geld entgeht und stattdessen öffentliche Zwecke nach indi-
viduellen Wunschvorstellungen gefördert werden. Diesem Argument liegen zwei 
Grundannahmen zugrunde: Erstens, dass der Staat die Ressourcenallokation für öf-
fentliche Zwecke besser steuern kann als private Individuen und zweitens, dass private 
Philanthropie keine Umverteilung des Wohlstandes nach sich zieht (vgl. Wolpert 
2006). Aus risikoethischer Perspektive ist Philanthropie dann keine Fehlallokation aus 
Sicht der Gesellschaft, wenn entweder der Erwartungswert der Gesellschaft dadurch 
optimiert werden kann (Bayes-Kriterium), oder die schlechteste Allokation privater 
Philanthropie einen besseren gemeinschaftlichen Nutzen bringt als diejenige einer der 
Staatsallokation (Maximin-Prinzip). Die Problematik des Steuerabzugs stellt aus Sicht 
des Philanthropen kein Risiko dar, das er ins Kalkül ziehen müsste. Aus Sicht des 
Staates ist die Gewährung des Steuerabzugs gleichwohl ein Risiko, da er nicht vorher-
sehen kann, in welchen Bereichen Philanthropen diese Mittel zuführen werden. Adloff 
und Strachwitz (2011) zeigen auf, dass die USA den Stiftungen einen geringeren Steu-
erabzug gewähren als bei anderen gemeinnützigen Spenden, während in Deutschland 
das Verhältnis genau umgekehrt ist. Die Frage nach der Umverteilung lässt sich einfa-
cher diskutieren. Zunächst einmal stimmt es, dass Philanthropie nicht primär der Um-
verteilung des Wohlstandes dient (vgl. Anheier/Daly 2007). Dies ist ein wesentlicher 
Unterschied zur Mildtätigkeit aus christlicher Nächstenliebe, die Almosen für sozial 
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oder gesundheitlich Benachteiligte beinhaltet (vgl. Adloff 2010). Philanthropie umfasst 
aber mehr als nur den Sozial- und Gesundheitsbereich, sondern insbesondere auch die 
Bereiche Kultur, Forschung und gesellschaftliches Engagement. In diesen Bereichen 
kann man aber keineswegs von einer Umverteilung sprechen. Spenden an Museen, 
Theaterhäuser und Universitäten erhöhen vornehmlich die Wohlfahrt der Bildungs-
bürger, aber nicht spezifisch der Armen (vgl. Wolpert 2006). Wenn also der Staat die 
private Philanthropie vornehmlich unter dem Aspekt der Umverteilung fördert, dann 
ist eine gesellschaftliche Fehlallokation vorprogrammiert. Wird Philanthropie jedoch 
als ergänzende Leistungen zum Sozialstaat verstanden, dann fördert sie den Pluralis-
mus und die gesellschaftliche Stabilität. In den meisten Förderbereichen ist private 
Philanthropie vielfältiger und diversifizierter als die staatliche Unterstützung (vgl. 
Purtschert et al. 2003).  

4.2.5 Diskussion der Risiken mit Externalitäten 
Die Beschreibung der verschiedenen Risiken mit Externalitäten macht deutlich, dass 
sich ein Philanthrop bei der Abwägung seines philanthropischen Handelns vom mora-
lischen Standpunkt aus auch am gesamtgesellschaftlichen Nutzen orientieren muss. 
Gerade diese Forderung steht aber im Widerspruch zum individuellen Interesse und 
zur persönlichen Freiheit, die der Philanthropie zugrunde liegen (vgl. 
Wuffli/Kirchschläger 2010). Die beschriebenen Risiken machen jedoch deutlich, dass 
die Verpflichtung der Philanthropen über das Prinzip „do no harm“ hinausgeht (vgl. 
Brink 2009). Es handelt sich dabei um soziale Risiken, die von Mitgliedern der Gesell-
schaft – den Philanthropen – selbst verursacht werden (vgl. Rath 2008). Gerade die 
Prämisse, etwas Gutes zu tun, verleitet zu unüberlegten und emotionsgeleiteten Hand-
lungen. Die Philanthropen sind nicht direkt von den Folgen ihres Handelns betroffen, 
und greifen dafür umso mehr in das Leben anderer Menschen ein. Die Anwendung 
risikoethischer Entscheidungstheorien kann deshalb eine Hilfestellung sein, um nega-
tive Konsequenzen zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Schliesslich dient die Risi-
koethik dazu, Handlungen mit unsicheren oder ungewissen Konsequenzen zu bewer-
ten.  
Gemäss dem Bayes-Kriterium geht es primär darum, den Erwartungswert verschiede-
ner Handlungsoptionen vorab zu ermitteln und anschliessend die Option mit dem 
höchsten Erwartungswert zu wählen. Die Maximierung des gewünschten Gutes alleine 
(z.B. Familien ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen) kann in Bezug auf die 
Philanthropie jedoch nicht ausreichend sein. Mindestens stellt sich auch die Frage der 
Verhältnismässigkeit. Gerade das Projekt von Oprah Winfrey macht deutlich, dass 
auch in der Philanthropie Kosten-Nutzen-Überlegungen angewendet werden müssen. 
Wie im Weiteren gezeigt wird, bestehen hierzu systematische Ansätze zur Steigerung 
der Wirkung philanthropischer Handlungen.  
Aus der Anwendung des Maximin-Prinzips lässt sich vor allem die Frage ableiten, 
welche Risiken grundsätzlich nicht eingegangen werden dürfen, d.h. welche Optionen 
ausserhalb des Entscheidungsraums liegen. Gerade in der Wohltätigkeit liegt die stän-
dige Gefahr, eine kritische Betrachtung und die Berücksichtigung negativer Folgen 
grundsätzlich auszuschliessen. Es bestehen kaum Einschränkungen bei der Wahl des 
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philanthropischen Zwecks. Die Abwägung zwischen persönlichen Vorlieben und 
gesellschaftlichem Nutzen bzw. Bedarf bleibt daher dem Philanthropen überlassen. 
Schliesslich besteht mindestens eine moralische Pflicht des Philanthropen, nach dem 
Zustimmungskriterium zu handeln und nur dort aktiv zu werden, wo seine Hilfe auch 
erwünscht ist. Gerade die Philanthropie der Wohlhabenden ist in diesem Zusammen-
hang besonders anfällig, da grosse Summen philanthropischer Mittel weitreichende 
Konsequenzen auf die beschenkte soziale Einheit haben können. 
Zusammengefasst dient die Anwendung risikoethischer Entscheidungstheorien auf 
philanthropische Handlungen einer Abstrahierung des Wunsches, Gutes zu tun, von 
den Konsequenzen im Leben anderer Menschen. 

5. Stellschrauben zur Risikominimierung 
Die bisherigen Ausführungen sollten verdeutlichen, dass aus philanthropischen Akti-
vitäten Risiken entstehen, sowohl für den Philanthropen, als auch für Destinatäre und 
die Gesellschaft. Die daraus resultierenden Schäden können sowohl materieller wie 
immaterieller Art sein. Für den Philanthropen besteht daher eine moralische Ver-
pflichtung, diese Risiken möglichst zu minimieren, ohne dabei aber das Wesen der 
Gabe zu verändern. Die Nicht-Spende ist also keine adäquate Antwort zur Risikomin-
imierung. 
Im Folgenden sollen drei Stellschrauben vorgestellt werden, mit denen der Philanth-
rop ex ante die Wahrscheinlichkeit für einen Schadensfall reduzieren kann. Der Fokus 
liegt dabei auf wesentlichen Aspekten einer philanthropischen Handlung, nicht auf 
allgemeingültigen Vorsichtsmassnahmen. Bei diesen zentralen, philanthropischen 
Stellschrauben handelt es sich um den Betrag, den (Stiftungs)Zweck und die ‚Theory 
of Change‘. 

5.1 Der Betrag 
Das einleitende Zitat von Aristoteles hat es bereits deutlich gemacht: Es ist nicht nur 
schwer zu entscheiden, wem man etwas schenken will. Vielmehr ist auch der richtige 
Betrag eine zentrale Herausforderung. Da es keine unmittelbare Gegenleistung gibt, 
die den Betrag definiert und auch keine unmittelbare Reziprozität besteht, fehlen die 
Massstäbe für die Entscheidung. Dabei hat der Betrag einen grossen Einfluss auf den 
weiteren Verlauf der philanthropischen Aktivität. Ein zu hoher Betrag oder eine unzu-
längliche Mittelausstattung bergen gleichermassen erhöhte Risiken. Nehmen wir als 
Beispiel eine Förderstiftung. Wenn die Stiftung im Verhältnis zum Zweck überdotiert 
ist, dann führt das in der Regel zu nachlässiger Projektauswahl und ineffizientem Mit-
teleinsatz. Ein eklatantes Beispiel hierfür ist die Jakob und Emma Windler Stiftung. 
Diese Stiftung verfügt über ein umfangreiches Vermögen von über 700 Mio. Schwei-
zer Franken und ist in ihrem Zweck aber auf die Stadt Stein am Rhein limitiert, einer 
Stadt mit 3200 Einwohnern. Unter anderem soll die Stiftung zur Verschönerung des 
Ortsbildes beitragen. An der Finanzierung eines Parkhauses, zu dem die Stiftung 10,5 
Mio. Schweizer Franken beitragen sollte, eskalierte 2010 schliesslich die Frage über 
eine sinnvolle Verwendung der Stiftungsgelder. In einer Volksabstimmung lehnte die 
Bevölkerung die Zuwendung ab und stimmte damit auch gegen die Verwendung der 
Stiftungsgelder in solcher Weise (vgl. Hettich 2010).  
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Probleme anderer Art entstehen bei einer unterdotierten Stiftung. Oftmals werden 
Stiftungen gegründet, bei deren Anfangskapital bereits abzusehen ist, dass eine lang-
fristige Verfolgung des Stiftungszwecks nicht möglich ist. Dies ist besonders häufig 
der Fall bei Stiftungen, die eine Kunstsammlung bewahren sollen. Dabei besteht der 
Wert meist aus den Kunstwerken, jedoch nur wenigen finanziellen Mitteln. Die Lage-
rung, Versicherung und Pflege der Kunstwerke kostet jährlich Geld, das dann ander-
weitig beschafft werden muss. Verschärft wird die Situation, wenn die Sammlung für 
den Stifter einen hohen emotionalen Wert hat, jedoch keine oder kaum künstlerische 
Bedeutung. 

5.2 Der Stiftungszweck 
In engem Verhältnis zum Betrag steht der Zweck der philanthropischen Aktivität. 
Nicht umsonst wird eine Stiftung juristisch als personifiziertes Vermögen verstanden, 
das einem bestimmten Zweck gewidmet ist (vgl. Sprecher/von Salis-Lütolf 1999). 
Philanthropen haben ein Recht darauf, dass ihr Geld im vorgesehen Sinn verwendet 
wird (vgl. Ostrander 2007). Umso grösser ist ihre Verantwortung, diesen Zweck wohl 
zu wählen. Bei Stiftungen war es früher üblich, eng definierte Stiftungszwecke in die 
Urkunde aufzunehmen, was bis heute zu Schwierigkeiten beim Mitteleinsatz führt. 
Traurige Berühmtheit erlangte in diesem Zusammenhang der Christian-Schmid-Fonds 
(vgl. von Schnurbein/Timmer 2010). Christian Schmid war ein erfolgreicher Möbel-
fabrikant in Basel, der aus Splügen in Graubünden stammte. Als er 1962 im Alter von 
76 Jahren kinderlos starb, hinterliess er den Bündner Behörden einen Geldsegen von 
rund 150 Millionen Franken und damit jede Menge Ärger. Der Stiftungszweck des 
Christian-Schmid-Fonds sah vor, nur Jungen „evangelischer Konfession, deren Eltern 
in bündnerischen Ortschaften über 800 m.ü.M., inkl. Gemeinde Malans, wohnen“ in 
ihrer Ausbildung zu unterstützen. Die komplexen Zweckbestimmungen führten zu 
langwierigen gerichtlichen Auseinandersetzungen, die erst 2006 nach 40 Jahren end-
lich abgeschlossen werden konnten und der Zweck daraufhin umformuliert wurde. 
Nun können Jugendliche beiden Geschlechts aus ganz Graubünden in den Genuss 
einer Unterstützung kommen. Die konfessionelle Einschränkung wurde aus Rücksicht 
auf den Stifterwillen nicht aufgehoben, stattdessen finanziert der Kanton ähnliche 
Ausbildungshilfen für katholische Jugendliche und schafft dadurch einen Ausgleich. 
Ein wohl überlegter Zweck verhindert Fehlallokationen und greift Missbräuchen vor. 
Das heisst aber nicht, dass nur weit gefasste Zwecke sinnvoll sind. Ein erfolgreiches 
Beispiel für einen eng gefassten Zweck stellt die Fuggerei in Augsburg dar (vgl. Häber-
lein 2006). Diese älteste Sozialsiedlung der Welt wurde 1521 von Jakob Fugger als 
Stiftung eingerichtet. Nur bedürftige katholische Augsburger Bürger wurden in die 
Fuggerei aufgenommen und bekamen eine bis zum Essbesteck voll ausgestatte Woh-
nung. Alle vom Stifter gemachten Regelungen gelten bis heute und so liegt die Jah-
resmiete für 60 qm Wohnfläche immer noch bei 1 Rheinischen Gulden (0,88 Euro) 
und die Mieter müssen noch immer drei Gebete täglich für die Stifter sprechen. So 
überholt aus heutiger Sicht die Zwecksetzung klingen mag, die Stadt Augsburg verfügt 
dank dieser Entlastung ansonsten über überdurchschnittliche Sozialwohnungen. 
Bei der Formulierung des Zwecks muss ein Philanthrop den Ausgleich zwischen den 
persönlichen Präferenzen und Vorstellungen einerseits und den tatsächlichen Bedürf-
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nissen der Destinatäre andererseits finden. Wuffli und Kirchschläger (2010) schlagen 
als eine von vier ethischen Grundüberzeugungen für Philanthropen das Ethos der 
Bescheidenheit vor, verstanden als das Wissen und die Erkenntnis der Beschränktheit 
der eigenen Person und Gestaltungsmöglichkeiten. Daraus abgeleitet ergibt sich eine 
moralische Pflicht, das eigene philanthropische Engagement ex ante kritisch und dis-
tanziert zu hinterfragen.  

5.3 Theory of Change 
Eine ‚Theory of Change‘ kann als sozialwissenschaftlicher Unterbau philanthropi-
schen Handelns verstanden werden (vgl. von Schnurbein/Timmer 2010). Die Zielset-
zung dabei ist, dass „programs are based on explicit or implicit theories about how 
and why the program will work“ (Weiss 1995: 66).Die elementare ‚Theory of Change‘ 
der modernen Philanthropie beschreibt Stauber folgendermassen:  

„Under this model, foundations, working in close cooperation with other insti-
tutions, identify important social issues, explore possible approaches to address-
ing the issues, select one or more approaches deemed to be worthy of experi-
mentation, fund the experiments at some scale, assess the results, and then, if 
appropriate, attempt to transfer the model to permanent government funding.“ 
(Stauber 2001: 394)  

Die Problematik ist, dass die Frage nach dem Wie und Warum in der Philanthropie 
deutlich schwieriger zu beantworten ist, als die Fragen nach dem Betrag und dem 
Zweck.  
Singers Bild vom Teich ist deshalb so bestechend einleuchtend, da die Handlungsal-
ternativen sehr gering sind. Bei Singer gibt es nicht zig verschiedene Wege, das Kind 
aus dem Wasser zu holen. Gerade, wenn ein grosser Betrag für einen gemeinnützigen 
Zweck eingesetzt werden soll, dann bestehen jedoch immer mehrere Alternativen der 
Hilfe. Das vernetzte Denken unserer Zeit erhöht dabei die Komplexität der Prob-
lemlösung gewaltig. Früher reichte es aus, als Philanthrop ein Waisenheim zu stiften, 
um eine gute Tat vollbracht zu haben. Legt man dagegen Standards moderner Wir-
kungsmessung an die gleiche Tat an, würde man Kriterien wie diese formulieren: a) 
das Waisenheim muss umwelt- und energieschonend gebaut sein, b) das Betreuungs-
personal weist entsprechende Ausbildungszertifikate nach, c) den Kindern im Wai-
senheim wird eine bessere Zukunft geboten, als einer Vergleichsgruppe ausserhalb des 
Waisenheims, d) das gesellschaftliche Umfeld wird durch die Schaffung des Waisen-
heims nicht aus dem Gleichgewicht gebracht. Man könnte diese Liste noch weiter-
denken. Um bei Singers Beispiel zu bleiben: Es reicht heute nicht mehr aus, dass Kind 
aus dem Teich zu holen. Vielmehr ist es das Mindeste, dem Kind anschliessend das 
Schwimmen beizubringen – sonst wäre die Rettung nicht nachhaltig. 
Wenn sich ein Philanthrop vor seinem Engagement eine ‚Theory of Change‘ überlegt, 
dann gewährleistet er damit, dass er im Sinn einer Ursache-Wirkungsbeziehung eine 
Funktionsweise seiner philanthropischen Handlung entwickelt. Nur dadurch wird er 
in der Lage sein, Differenzen zwischen den erwarteten und den real eingetroffenen 
Folgen zu erkennen und zu bewerten. Insbesondere hilft die ‚Theory of Change‘ auch 
abzuwägen, mit welchen negativen Folgen zu rechnen ist und welche davon in Kauf 
genommen werden können, und trotzdem den Status quo zu verbessern. Die Ent-
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wicklung einer ‚Theory of Change‘ kann grundsätzlich entlang der drei zentralen Fra-
gen des Utilitarismus erfolgen: 
(1) Welche Handlungsmöglichkeiten bestehen? 
(2) Welche Auswirkungen sind bei diesen Handlungsmöglichkeiten zu erwarten? 
(3) Wie sind diese erwarteten Auswirkungen zu bewerten? 
Setzt sich ein Philanthrop mit diesen Fragen eingehend auseinander, wird er bald fest-
stellen, dass sie nicht von einem Einzelnen zu beantworten sind. In den vergangenen 
Jahren wurden daher zahlreiche Hilfsmittel entwickelt, um die Entwicklung und Verfei-
nerung einer ‚Theory of Change‘ zu fördern (vgl. Mildenberger et al. 2012). Die grösste 
Verbreitung haben ‚Logic Frameworks‘ bzw. ‚Program Outcome Models‘ gefunden (vgl. 
Carman 2010). Diese Modellansätze folgen einer Ursache-Wirkungskette und sollen 
helfen, die Komplexität von Projekten zu reduzieren und auf zentrale Aspekte zu fokus-
sieren. Durch die Festlegung von Inputs, Aktivitäten, zählbaren Ergebnissen sowie Wir-
kungszielen werden nicht nur Zusammenhänge aufgezeigt, sondern auch Wege der 
Implementierung vorgespurt (vgl. United Way: 1996). Eine andere Möglichkeit, ex ante 
Programme und Projekte zu bewerten, ist die Nutzung von Vergleichswerten (bench-
marks). So hat beispielsweise in England New Philanthropy Capital – und später in 
Deutschland Phineo – ein Analyseraster für Nonprofit-Organisationen entwickelt, mit 
dessen Hilfe Philanthropen bei ihren Förderentscheiden unterstützt werden.  
Der Einsatz dieser Hilfsmittel setzt jedoch auch entsprechende Erfahrung und Wissen 
voraus, weshalb die Vernetzung mit anderen Philanthropen bzw. die Nutzung exter-
nen Know-hows notwendig erscheint. In den vergangenen Jahren sind Beratungsun-
ternehmen (Philanthropy Advisor) entstanden, die sich auf philanthropische Engage-
ments spezialisiert haben (vgl. Ostrander 2007). Darüber hinaus bieten nationale Ver-
bände und internationale Vereinigungen wie das European Foundation Centre Unter-
stützung und Vernetzungsmöglichkeiten. Ebenso sind in vielen europäischen Ländern 
neue Einrichtungen an Universitäten geschaffen worden, die auf Philanthropie-
Forschung ausgerichtet sind. All diese Hilfsmittel und Organisationen können Phi-
lanthropen in Anspruch nehmen, um für unterschiedliche Handlungsoptionen die 
Entscheidungsgrundlagen zu verbessern und die Konsequenzen für alle Betroffenen 
zu berücksichtigen, wobei – abgeleitet aus Singers moralischem Prinzip und Wenars 
Donor’s Question – die Nutzenmaximierung der Destinatäre den Vorrang hat. 
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass ein Philanthrop die Risiken für sich und 
andere aus seinem gemeinnützigen Handeln dadurch reduzieren kann, dass er sich 
vorab Gedanken über Betrag und Zweck macht und zusätzlich eine klare Vorstellung 
davon hat, wie seine Mittel für diesen Zweck eingesetzt werden sollen. Die Reflexion 
über diese drei Stellschrauben erhöht die Fähigkeit, die Risiken verschiedener Hand-
lungsalternativen abzuschätzen und deren Eintrittswahrscheinlichkeit zu reduzieren. 

6. Ausblick 
Ausgehend von den einleitenden Zitaten wurde in diesem Beitrag aufgezeigt, dass 
nicht die Gabe an sich Probleme bereitet, sondern die Frage nach dem Wie und Wa-
rum. Da es sich um eine freiwillige Handlung handelt, wurde weiter gefolgert, dass ein 
Entscheidungsproblem zugrunde liegt. Ein Philanthrop handelt nicht aus religiöser 
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Pflicht, gesellschaftlichem Zwang oder staatlicher Auflage heraus, sondern er entscheidet 
sich dafür. Bestes Beispiel hierfür ist die ‚Giving Pledge‘ von Bill Gates und Warren 
Buffet. Die Entscheidungsproblematik setzt sich fort, wenn man die Frage der Ressour-
cenallokation betrachtet. Philanthropische Mittel unterliegen der Restriktion knapper 
Ressourcen und daher erfordert ihr Einsatz entsprechende Abwägungen und Auswahl-
entscheidungen. Im Schenken Verzicht zu üben, ist jedoch nicht jedermanns Sache. Auf 
der Grundlage der Risikoethik wurde aufgezeigt, dass aus der Philanthropie sowohl für 
den Philanthropen wie auch für andere Risiken entstehen. Die Risiken des Philanthro-
pen liegen vor allem im Vermögensverlust und in der Exponierung in der Öffentlich-
keit. Risiken für andere entstehen durch die Veränderung der Lebenssituation, der 
Simplifizierung der sozialen Probleme, der Nichtberücksichtigung und schliesslich im 
Risiko der gesellschaftlichen Fehlallokation. 
In der modernen Philanthropie wird durch Professionalisierung, Monitoring und andere 
Massnahmen sehr viel getan, um die Risiken zu minimieren (vgl. Wenar 2010). Aber 
schon vor der philanthropischen Handlung kann ein Philanthrop mit Hilfe der vorge-
stellten Stellschrauben die Konsequenzen und die Eintrittswahrscheinlichkeit der Risi-
ken optimieren. Betrag und Zweck müssen sorgfältig gewählt und aufeinander abge-
stimmt werden, um Fehlallokationen oder unzureichende Förderungen zu vermeiden. In 
diesem Zusammenhang ist von grosser Bedeutung, dass Philanthropen die Destinatäre 
als Partner und nicht als Bittsteller verstehen und dementsprechend in ihre Überlegun-
gen mit einbeziehen (vgl. Ostrander 2007). Ein weiterer Aspekt betrifft die Frage nach 
der Wirkungsweise. Die moderne Philanthropie sollte sich nicht damit zufrieden geben, 
das Kind aus dem Teich zu retten, sondern dem Kind anschliessend auch das Schwim-
men beibringen.  
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